
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG

1SAGA352D

Ausgabe 05.2011

Allgemeine Bedingungen (AB)
für die Kombi-Haushaltversicherung
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Umfang des Versicherungsschutzes

Worin besteht der Versicherungsschutz?

Soweit auf Grund der übrigen Vertragsbestimmungen Deckung besteht,
umfasst der Versicherungsschutz Haftpflichtansprüche Dritter, sofern die
Schäden mit dem Zustand oder dem Unterhalt von in der Police bezeich-
neten Gebäuden, Grundstücken und Anlagen in ursächlichem Zusammen-
hang stehen.

F6.1 Gegenstand der Versicherung

a) Versichert ist die auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen beruhende
Haftpflicht aus den in der Police bezeichneten Gebäuden, Grundstü-
cken und Anlagen wegen
_ Personenschäden, d.h. Tötung, Verletzung oder sonstige Gesund-

heitsschädigung von Drittpersonen;
_ Sachschäden, d.h. Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von

Sachen, die Drittpersonen gehören. Die Funktionsbeeinträchtigung
einer Sache ohne deren Substanzbeeinträchtigung gilt nicht als
Sachschaden. Die Tötung, Verletzung oder sonstige Gesundheits-
schädigung sowie der Verlust von Tieren wird bezüglich Festle-
gung der Entschädigung den Sachschäden gleichgestellt;

_ Vermögensschäden, jedoch nur dann, wenn diese auf einen ver-
sicherten Personenschaden oder auf einen dem Geschädigten zu-
gefügten versicherten Sachschaden zurückzuführen sind.

b) Ohne besondere Vereinbarung umfasst die Versicherung auch die
Haftpflicht aus dem Eigentum der zu den versicherten Gebäuden und
Grundstücken gehörenden Anlagen und Einrichtungen, insbesondere

1. Tanks und tankähnliche Behälter;

2. Personen- und Warenaufzüge;

3. Abstellplätze und Einstellhallen für Motorfahrzeuge;

4. Kinderspielplätze (mit Geräten, Planschbecken usw.), private, der
Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehende Schwimmhallen und
Freiluftbassins, Bastel- und Freizeiträume, Biotope, Teiche;

5. Nebengebäude (Geräteschuppen, Garageboxen, Treibhäuser
usw.).

c) Mitversichert ist ferner die Haftpflicht für Personen- und Sachschäden
im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen gemäss Art. F6.5
der AB.

d) Bauherrenhaftpflichtversicherung

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Zusammenhang mit den
durch diese Police versicherten Gebäuden, Grundstücken und An-
lagen auch auf Ansprüche aus Schäden, die gegen den Versiche-
rungsnehmer in seiner Eigenschaft als Bauherr erhoben werden.

In Ergänzung von Art. F6.6 der AB sind nicht versichert, Ansprü-
che aus Schäden an Grundstücken, Gebäuden und anderen Wer-

ken im Zusammenhang mit der Erstellung, dem Um- oder Ausbau
von Bauten:
_ mit einer Bausumme (Kosten für Vorbereitungsarbeiten, Gebäu-

de und Umgebung) von über CHF 100 000.- pro Objekt. Bau-
ten, welche aus mehreren Baulosen bestehen oder in ihrer Art
zusammenhängend sind und in der gleichen Bauphase erstellt
werden, gelten als ein Objekt;

_ die das Bauvorhaben selber oder das dazugehörende Grund-
stück betreffen.

Nicht versichert sind auch Ansprüche aus Schäden an Grundstü-
cken, Gebäuden und anderen Werken im Zusammenhang mit der
Erstellung von Bauten
_ die an Gebäuden und Werken von Dritten angebaut werden;
_ an Abhängen mit über 25 Grad Neigung oder an Seeufern;
_ die auf Pfählen oder Fundamentplatten errichtet werden oder

eine Änderung des Grundwasserspiegels oder der unterirdi-
schen Zuflussmenge nötig machen;

ferner Ansprüche aus Schäden
_ im Zusammenhang mit der Verminderung der Ergiebigkeit oder

des Versiegens von Quellen;
_ im Zusammenhang mit der Beseitigung und Entsorgung der im

Baugrundstück angetroffenen Altlasten, unabhängig welcher
Herkunft.

2. Die Versicherten sind verpflichtet, alle Massnahmen zum Schutz
der benachbarten Bauobjekte nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Baukunde zu treffen, und zwar auch dann, wenn sich die
Massnahmen erst im Laufe der Abbruch- oder Bauarbeiten als
notwendig erweisen.

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
die von Behörden und von der SUVA erlassenen Richtlinien und
Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Baukun-
de beachtet werden. Vor dem Beginn der Arbeiten im Erdreich
haben die Versicherten bei den zuständigen Stellen die Pläne
einzusehen und sich Angaben über die genaue Lage unterirdischer
Leitungen zu beschaffen.

4. Die Versicherungssumme gilt als Sublimite und ist begrenzt auf
CHF 3 000 000.-.

e) Schadenverhütungskosten

Steht infolge eines unvorhergesehenen Ereignisses der Eintritt eines
versicherten Personen- oder Sachschadens unmittelbar bevor, so er-
streckt sich die Versicherung auch auf die zu Lasten des Versicherten
gehenden Kosten, welche durch angemessene, sofortige Massnahmen
zur Abwendung dieser Gefahr verursacht werden (Schadenverhütungs-
kosten).
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Nicht versichert sind:
_ Massnahmen nach erfolgter Gefahrenabwendung wie z.B. Entsor-

gung von mangelhaften Produkten oder Abfällen, sowie das Wie-
derauffüllen von Anlagen, Behältern und Leitungen;

_ Aufwendungen für die Feststellung von Lecks, Funktionsstörungen
und Schadenursachen, einschliesslich das dafür erforderliche Ent-
leeren von Anlagen, Behältern und Leitungen, sowie Kosten für
Reparaturen und Änderungen daran (z.B. Sanierungskosten);

_ Schadenverhütungsmassnahmen, die wegen Schneefall oder Eis-
bildung ergriffen werden.

f) Im Übrigen richtet sich der Umfang des Versicherungsschutzes nach
diesen AB, allfälligen Zusatzbedingungen (ZB) und Besonderen Bedin-
gungen (BB) sowie den Bestimmungen in Police und Nachträgen.

F6.2 Versicherte Personen

Versichert ist die Haftpflicht:

a) des Versicherungsnehmers in der Eigenschaft als Eigentümer der in
der Police genannten Gebäude, Grundstücke oder Anlagen.

Ist der Versicherungsnehmer eine Personengesellschaft (z.B. Kollektiv-
gesellschaft), Gemeinschaft zu gesamter Hand (z.B. Erbengemein-
schaft) oder hat er die Versicherung für Rechnung Dritter abgeschlos-
sen, so sind ihm in Rechten und Pflichten gleichgestellt die Gesell-
schafter, die Angehörigen der Gemeinschaft zu gesamter Hand bzw.
die übrigen Personen, auf welche die Versicherung lautet;

b) der Arbeitnehmer und übrigen Hilfspersonen des Versicherungsneh-
mers (mit Ausnahme von selbstständigen Unternehmern und Berufs-
leuten, deren sich der Versicherungsnehmer bedient) aus ihren Ver-
richtungen im Zusammenhang mit den versicherten Gebäuden, Grund-
stücken und Anlagen. Ausgeschlossen bleiben jedoch Regress- und
Ausgleichsansprüche Dritter für Leistungen, die sie den Geschädigten
ausgerichtet haben;

c) des Grundstückeigentümers, wenn der Versicherungsnehmer nur Ei-
gentümer des Gebäudes, nicht aber des Grundstückes ist (Baurecht).

Wird in der Police oder in den Bedingungen vom Versicherungsnehmer
gesprochen, sind damit stets die unter lit. a erwähnten Personen gemeint,
während der Ausdruck Versicherte alle unter lit. a - c genannten Personen
umfasst.

F6.3 Zusätzliche Bestimmungen für Mit- und Gesamteigentum

Stehen die versicherten Gebäude, Grundstücke sowie Anlagen oder Teile
davon (z.B. Autoeinstellhallen, Strassen, Plätze, Antennen) im Mit- oder
Gesamteigentum, so ist die allen Eigentümern daraus erwachsende Haft-
pflicht versichert.

Bei Miteigentum sind Ansprüche aus Schäden von Miteigentümern mitver-
sichert. Ausgeschlossen sind jedoch Ansprüche
_ für denjenigen Teil des Schadens, welcher der Eigentumsquote des

betreffenden Miteigentümers entspricht;
_ aus Schäden am versicherten Gebäude, Grundstück oder an der Anla-

ge selbst.

Bei Gesamteigentum sind alle Ansprüche aus Schäden der Gesamteigen-
tümer von der Versicherung ausgeschlossen.

Familienangehörige (Art. F6.6 a) der AB) eines Mit- oder Gesamteigentü-
mers sind diesem gleichgestellt.

F6.4 Zusätzliche Bestimmungen für Stockwerkeigentum

Die Versicherung umfasst die Haftpflicht der Eigentümergemeinschaft aus
gemeinschaftlich genutzten Gebäudeteilen und Grundstücken (einschliess-
lich den dazugehörenden Anlagen und Einrichtungen) sowie die Haftpflicht
der einzelnen Stockwerkeigentümer aus zu Sonderrecht zugeschiedenen
Gebäudeteilen.

Versichert sind Ansprüche
_ der Eigentümergemeinschaft gegenüber einzelnen Stockwerkeigentü-

mern aus Schäden an gemeinschaftlich genutzten Gebäudeteilen und
Grundstücken (in teilweiser Abänderung von Art. F6.6 a) und Art. F6.6
g) der AB);

_ eines einzelnen Stockwerkeigentümers gegenüber der Eigentümerge-
meinschaft aus Schäden, deren Ursache in gemeinschaftlich genutzten
Gebäudeteilen und Grundstücken liegt;

_ eines einzelnen Stockwerkeigentümers gegenüber einem anderen
Stockwerkeigentümer aus Schäden, deren Ursache in zu Sonderrecht
zugeschiedenen Gebäudeteilen liegt.

Nicht versichert ist bei Ansprüchen der Eigentümergemeinschaft gegen-
über einem einzelnen Stockwerkeigentümer und umgekehrt derjenige Teil
des Schadens, welcher der Eigentumsquote des betreffenden Stockwerk-
eigentümers gemäss Begründungsakt entspricht.

Familienangehörige (Art. F6.6 a) der AB) eines Stockwerkeigentümers
sind diesem gleichgestellt.

F6.5 Zusätzliche Bestimmungen für Ansprüche aus Personen- und
Sachschäden im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen

a) Als Umweltbeeinträchtigung gilt:
_ die nachhaltige Störung des Zustandes von Luft, Gewässern (auch

Grundwasser), Boden, Flora oder Fauna durch jegliche Einwirkung;
_ jeder Sachverhalt, der gemäss anwendbarem Recht als Umwelt-

schaden definiert wird.

b) Versichert sind Ansprüche für Personen- und Sachschäden im Zusam-
menhang mit einer Umweltbeeinträchtigung nur dann, sofern diese
Umweltbeeinträchtigung die Folge eines einzelnen, plötzlich eingetrete-
nen, unvorhergesehenen Ereignisses ist, das zudem sofortige Mass-
nahmen erfordert (Meldung an zuständige Behörde, Alarmierung der
Bevölkerung, Einleitung von Schadenverhütungs- oder Schadenminde-
rungsmassnahmen u.a.).

In Ergänzung von Art. F6.6 der AB besteht kein Versicherungsschutz
für Ansprüche:
_ im Zusammenhang mit mehreren, gleichartigen Ereignissen, die

zusammen zur Umweltbeeinträchtigung führen, oder mit andauern-
den Einwirkungen, die nicht Folge eines einzelnen, plötzlich einge-
tretenen, unvorhergesehenen Ereignisses sind (z.B. tropfenweises
Eindringen schädlicher Stoffe in den Boden, wiederholtes Verschüt-
ten von Flüssigkeiten aus mobilen Behältern);

_ im Zusammenhang mit der Wiederherstellung von geschützten Ar-
ten oder Lebensräumen, sowie aus Schäden an Luft und an nicht
in zivilrechtlichem Eigentum stehenden Gewässern, Böden, Flora
oder Fauna. Vorbehalten bleiben Schadenverhütungskosten ge-
mäss Art. F6.1 e);

_ im Zusammenhang mit zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns beste-
henden Ablagerungen von Abfällen, Boden- oder Gewässerbela-
stungen;

_ im Zusammenhang mit dem Eigentum oder Betrieb von Anlagen
zur Lagerung, Aufbereitung, Durchleitung oder Beseitigung von
Abfällen, oder sonstigen Abfallprodukten oder Recycling-Material.

Hingegen besteht Versicherungsschutz für Anlagen, die zur Kom-
postierung oder kurzfristigen Zwischenlagerung von betriebseige-
nen Abfällen bzw. Abfallprodukten, oder zur Klärung oder Vorbe-
handlung von betriebseigenen Abwässern dienen.

c) Der Versicherte ist verpflichtet, dafür besorgt zu sein, dass
_ die Produktion, Verarbeitung, Sammlung, Lagerung, Reinigung und

Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen unter Einhaltung ge-
setzlicher und behördlicher Bestimmungen erfolgt;

_ die für die vorstehenden Tätigkeiten verwendeten Einrichtungen,
einschliesslich der Sicherheits- und Alarmanlagen, unter Einhaltung
von technischen, gesetzlichen sowie behördlichen Vorschriften
fachmännisch gewartet und in Betrieb gehalten werden;

_ den behördlich erlassenen Verfügungen für Sanierungen und ähnli-
che Massnahmen innert den vorgeschriebenen Fristen nachgekom-
men wird.

F6.6 Einschränkungen des Versicherungsschutzes

Von der Versicherung ausgeschlossen sind:

a) Ansprüche aus Schäden
_ des Versicherungsnehmers (vorbehältlich Art. F6.3 und F6.4 der

AB);
_ welche die Person des Versicherungsnehmers betreffen (z.B. Ver-

sorgerschäden);
_ von Personen, welche mit dem haftpflichtigen Versicherten im ge-

meinsamen Haushalt leben;

b) die Haftpflicht der Versicherten für Schäden, welche sie anlässlich der
vorsätzlichen Begehung von Verbrechen oder Vergehen persönlich
verursachen;

c) Ansprüche auf Grund einer vertraglich übernommenen, über die ge-
setzlichen Vorschriften hinausgehenden Haftung oder wegen Nichter-
füllung gesetzlicher oder vertraglicher Versicherungspflicht;

d) die Haftpflicht als Halter und/oder aus dem Gebrauch von Motorfahr-
zeugen, die unter die Versicherungspflicht der schweizerischen Stras-
senverkehrsgesetzgebung fallen, sowie von Schiffen und Luftfahrzeu-
gen;

e) Ansprüche im Zusammenhang mit drohenden oder eingetretenen Um-
weltbeeinträchtigungen im Sinne von Art. F6.5 a) der AB, soweit diese
Ansprüche nicht ausdrücklich unter den Versicherungsschutz gemäss
Art. F6.1 e) bzw. Art. F6.5 b) der AB fallen;
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f) die Haftpflicht für Schäden, deren Eintritt vom Versicherungsnehmer
mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste. Dasselbe gilt für
Schäden, die im Hinblick auf die Wahl einer bestimmten Arbeitsweise,
zwecks Senkung der Kosten oder Beschleunigung der Arbeit in Kauf
genommen wurden;

g) Ansprüche aus
_ Schäden an Sachen, die ein Versicherter zum Gebrauch, zur Bear-

beitung, Verwahrung oder Beförderung oder aus anderen Gründen
(z.B. in Kommission, zu Ausstellungszwecken) übernommen hat
oder die er gemietet, geleast oder gepachtet hat;

_ Schäden, die an Sachen infolge Ausführung oder Unterlassung
einer Tätigkeit eines Versicherten an oder mit ihnen (z.B. Bearbei-
tung, Reparatur, Beladen oder Entladen eine Fahrzeuges) entstan-
den sind; Vorbehalten bleibt Art. F6.4 der AB. Als Tätigkeit im
vorstehenden Sinne gelten auch Projektierung und Leitung, Ertei-
lung von Weisungen und Anordnungen, Überwachung und Kontrol-
le sowie ähnliche Arbeiten;

h) die Haftpflicht für Schäden, welche durch eingebrachte Stoffe an Anla-
gen zur Lagerung, Aufbereitung, Durchleitung oder Beseitigung von
Abfällen, sonstigen Abfallprodukten oder Recycling-Material verursacht
werden. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Ansprüche
aus Schäden an Klär- und Vorbehandlungsanlagen für Abwässer;

i) die Haftpflicht für
_ Nuklearschäden im Sinne der schweizerischen Kernenergie-Haft-

pflichtgesetzgebung sowie die dazugehörigen Kosten;
_ Schäden infolge Einwirkung ionisierender Strahlen oder von Laser-

strahlen;

k) Ansprüche im Zusammenhang mit Asbest oder asbesthaltigen Materia-
lien.

F6.7 Zeitlicher Geltungsbereich

a) Die Versicherung erstreckt sich auf Schäden, die während der Ver-
tragsdauer eintreten und nicht später als 60 Monate nach Vertragsen-
de der Gesellschaft gemeldet werden.

b) Als Zeitpunkt des Schadeneintrittes gilt derjenige, in welchem ein
Schaden erstmals festgestellt wird. Ein Personenschaden gilt im Zwei-
felsfalle in jenem Zeitpunkt als eingetreten, in welchem der Geschädig-
te wegen Symptomen der betreffenden Gesundheitsschädigung erst-
mals einen Arzt konsultiert, auch wenn sich der ursächliche Zusam-
menhang erst später herausstellt.

Als Zeitpunkt des Eintritts von Schadenverhütungskosten gilt derjenige
Zeitpunkt, in dem erstmals festgestellt wird, dass ein Schaden bevor-
steht.

c) Sämtliche Schäden eines Serienschadens gemäss Art. F6.8 c) der AB
gelten als in dem Zeitpunkt eingetreten, in welchem der Erste der
Schäden gemäss vorstehender lit. b eingetreten ist. Tritt der erste
Schaden einer Serie vor Vertragsbeginn ein, so sind alle Ansprüche
aus der gleichen Serie nicht versichert.

d) Die Haftpflicht für vor Vertragsbeginn verursachte Schäden ist mitversi-
chert, wenn der Versicherte beweist, dass er bei Abschluss des Ver-
trages nach Treu und Glauben keine Kenntnis von einer haftungsbe-
gründenden Handlung oder Unterlassung hatte. Dies gilt auch für die
Versicherung der Haftpflicht aus Serienschäden, wenn zu einer Serie
gehörende Schäden vor Vertragsbeginn verursacht worden sind.

Soweit Schäden gemäss vorstehendem Absatz durch eine allfällige
Vorversicherung gedeckt sind, wird durch den vorliegenden Vertrag im

Rahmen seiner Bestimmungen eine Summendifferenzdeckung gewährt
(Zusatzversicherung). Leistungen aus der Vorversicherung gehen die-
sem Vertrag vor und kommen von der Versicherungssumme des vor-
liegenden Vertrages in Abzug.

e) Erfolgt während der Vertragsdauer eine Änderung des Deckungsum-
fanges (einschliesslich Änderung der Versicherungssumme und/oder
des Selbstbehaltes) gilt vorstehende lit. d sinngemäss.

F6.8 Leistungen der Gesellschaft

a) Die Leistungen der Gesellschaft bestehen in der Entschädigung be-
gründeter und in der Abwehr unbegründeter Ansprüche. Sie sind ein-
schliesslich der dazu gehörenden Schaden- und Verzugszinsen, Scha-
denminderungs-, Expertise-, Anwalts-, Gerichts-, Schiedsgerichts-, Ver-
mittlungs-, Schadenverhütungs- und weiterer Kosten (wie z.B. Partei-
entschädigungen) durch die in der Police bzw. den Vertragsbedingun-
gen festgelegte Versicherungssumme bzw. Sublimite, abzüglich des
vereinbarten Selbstbehalts, begrenzt.

b) Die Versicherungssumme gilt als Einmalgarantie pro Versicherungs-
jahr, d.h. sie wird für alle im gleichen Versicherungsjahr eintretenden
Schäden und Schadenverhütungskosten sowie allfällig weiteren versi-
cherten Kosten zusammen höchstens einmal vergütet. Innerhalb der
vorerwähnten Versicherungssumme stehen allfällige Sublimiten ohne
anderslautende Regelung pro Versicherungsjahr höchstens dreimal zur
Verfügung.

c) Die Gesamtheit aller Ansprüche aus Schäden mit derselben Ursache
(z.B. mehrere Ansprüche aus Schäden, die auf den gleichen Mangel,
wie insbesondere Entwicklungs-, Konstruktions-, Produktions- oder In-
struktionsfehler, auf den gleichen Mangel oder Fehler eines Produktes
oder Stoffes oder auf die gleiche Handlung oder Unterlassung zurück-
zuführen sind) gilt als ein einziger Schaden (Serienschaden). Die Zahl
der Geschädigten, Anspruchserhebenden oder Anspruchsberechtigten
ist unerheblich.

Für nach Vertragsende eingetretene Schäden eines Serienschadens
gemäss vorstehendem Absatz besteht Deckung während einer Dauer
von längstens 60 Monaten nach Vertragsende, wenn der erste dieser
Schäden während der Vertragsdauer eingetreten ist.

d) Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den versi-
cherungsvertraglichen Bestimmungen (einschliesslich derjenigen über
Versicherungssumme und Selbstbehalt), die im Zeitpunkt des Scha-
deneintritts gemäss Art. F6.7 b) und F6.7 c) der AB Gültigkeit hatten.

F6.9 Versicherungssumme und Selbstbehalt

a) Versicherungssumme

Es gelten die in der Police bzw. in den Vertragsbedingungen festge-
legten Versicherungssummen sowie allfälligen Sublimiten.

b) Selbstbehalt
_ Ein in der Police bzw. in den Vertragsbedingungen vereinbarter

Selbstbehalt gilt stets pro Schadenereignis und geht vorweg zu
Lasten des Versicherungsnehmers.

_ In der Eigenschaft als Bauherr wird der Selbstbehalt pro Bauobjekt
höchstens einmal erhoben.

Der Selbstbehalt bezieht sich auf sämtliche von der Gesellschaft er-
brachten Leistungen unter Mitberücksichtigung der Kosten für die Ab-
wehr unbegründeter Ansprüche.

Obliegenheiten während der Vertragsdauer

F6.10 Gefahrserhöhung und -verminderung

Ändert sich im Laufe der Versicherung eine im Antrag oder sonst wie
mitgeteilte erhebliche Tatsache und wird dadurch eine wesentliche Ge-
fahrserhöhung herbeigeführt, so hat dies der Versicherungsnehmer der
Gesellschaft sofort schriftlich mitzuteilen. Unterlässt der Versicherungsneh-
mer diese Mitteilung, so ist die Gesellschaft für die Folgezeit nicht an den
Vertrag gebunden. Ist der Versicherungsnehmer seiner Meldepflicht nach-
gekommen, so erstreckt sich die Versicherung auch auf die erhöhte
Gefahr. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt, innert 14 Tagen nach
Eingang der Anzeige den Vertrag auf zwei Wochen zu kündigen. Eine

allfällige Mehrprämie ist vom Eintritt der Gefahrserhöhung an geschuldet.

Bei Gefahrsverminderung reduziert die Gesellschaft von der schriftlichen
Mitteilung des Versicherungsnehmers an die Prämie entsprechend.

F6.11 Beseitigung eines gefährlichen Zustandes

Die Versicherten sind verpflichtet, einen gefährlichen Zustand, der zu
einem Schaden führen könnte und dessen Beseitigung die Gesellschaft
verlangt hat, innerhalb angemessener Frist auf eigene Kosten zu beseiti-
gen.
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Weitere Bestimmungen

F6.12 Schadenbehandlung

Die Gesellschaft übernimmt die Behandlung eines Schadenfalles nur inso-
weit, als die Ansprüche den festgesetzten Selbstbehalt übersteigen.

Die Gesellschaft führt die Verhandlungen mit dem Geschädigten als Ver-
treterin des Versicherten. Die Gesellschaft ist berechtigt, dem Geschädig-
ten den Schadenersatz direkt und ohne Abzug eines allfälligen Selbstbe-
haltes auszurichten; der Versicherte hat ihr in diesem Falle den Selbstbe-
halt unter Verzicht auf sämtliche Einreden zurückzuerstatten.

Strengt der Geschädigte einen Zivilprozess an, so übernimmt die Gesell-
schaft dessen Führung; dabei gehen die Kosten im Rahmen von Art. F6.8
der AB zu ihren Lasten. Der Versicherte hat der Gesellschaft die ihm
allfällig zugesprochene Prozessentschädigung bis zum Betrag der von ihr
für die Abwehr aufgewendeten Prozesskosten abzutreten.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, in einem Strafverfahren dem
Versicherten einen Anwalt zu stellen, dem er Vollmacht zu erteilen hat.
Kosten oder Entschädigungen aus einem Strafverfahren werden nicht
übernommen.

F6.13 Ergänzende vertragliche Grundlagen

Im Übrigen gelten die folgenden Bestimmungen der dem Vertrag zugrunde
liegenden Allgemeinen Bedingungen (AB) für die Kombi-Haushaltversiche-
rung:

A Gemeinsame Bestimmungen für alle Sparten.


